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entsprechende Verpflegung gewährt wer
den.

Anmerkung: Vgl. §54 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. 6).

§44
Bekleidung

(1) Strafgefangene erhalten der Jahres
zeit gemäße Bekleidung, deren Wechsel ent
sprechend den hygienischen Erfordernissen 
zu gewährleisten ist.

(2) Das Tragen eigener Bekleidungs
stücke kann gestattet werden.

(3) Während des Arbeitseinsatzes haben 
Strafgefangene die festgelegte Arbeitsklei
dung zu tragen. Sie wird ihnen zur Ver
fügung gestellt.

§45
Gewährleistung des Gesundheitsschutzes 

und Sicherstellung 
der medizinischen Betreuung

(1) Für die medizinische Betreuung und 
Behandlung Strafgefangener, die Einhal
tung der Grundsätze der Hygiene und den 
Infektionsschutz sowie den vorbeugenden 
Gesundheitsschutz gelten die allgemeinen 
Rechtsvorschriften entsprechend.

(2) Strafgefangene sind unverzüglich 
nach Aufnahme in eine Strafvollzugsein
richtung oder in ein Jugendhaus ärztlich zu 
untersuchen. Während des Arbeitseinsatzes 
ist den Strafgefangenen arbeitsmedizinische 
Betreuung nach den allgemeinen Rechtsvor
schriften zu gewähren.

(3) Bei der Einzelunterbringung und bei 
der Anwendung der Sicherungsmaßnahme 
Absonderung oder Unterbringung in Ein
zelhaft sowie beim Arrest sind die Straf
gefangenen unter ärztlicher Kontrolle zu 
halten.

(4) Die ambulante und stationäre medi
zinische Betreuung und Behandlung wird 
durch das medizinische Personal des Straf

vollzuges wahrgenommen. Sie wird in den 
medizinischen Einrichtungen des Strafvoll
zuges durchgeführt. Bei Notwendigkeit 
kann sie in anderen staatlichen medizini
schen Einrichtungen erfolgen.

Anmerkung: Vgl. § 55 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. 6).

§46
Körperpflege

Den Strafgefangenen ist die tägliche 
Körperpflege zu gewährleisten. Für die all
gemeine Körperhygiene sind den Strafge
fangenen die Körperpflegemittel zur Ver
fügung zu stellen.

§47
Aufenthalt im Freien

(1) Strafgefangenen ist täglich minde
stens eine Stunde Aufenthalt im Freien zu 
gewähren, sofern die Witterungsbedingun
gen das zulassen.

(2) Der Aufenthalt im Freien soll unter 
Beachtung des Alters und des Gesundheits
zustandes der Strafgefangenen gestaltet 
und mit gymnastischen Übungen verbun
den werden. Die Strafgefangenen können 
sich beim Aufenthalt im Freien zwanglos 
auf dem dafür vorgesehenen Gelände be
wegen und sich unterhalten.

Anmerkung: Vgl. § 56 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. 6).

§48
Einkauf

In den Strafvollzugseinrichtungen und 
Jugendhäusern ist den Strafgefangenen der 
Einkauf von Waren des persönlichen Be
darfs zu ermöglichen. Das Warenangebot 
muß den Bedingungen des Strafvollzuges 
entsprechen und den Bedürfnissen der 
Strafgefangenen angepaßt sein.


